
NIEDERSCHRIFT StuB/027/2013 

 
über die Sitzung des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses am 25.06.2013 im 

Kultursaal der Alten Landwirtschaftsschule. 
 
 

Vorsitzender: 
Herr Hans-Joachim Dübbelde  

 

Ausschussmitglieder: 
Herr Karl-Heinz Brockamp  
Herr Andreas Groll  
Herr Bernhard Kortmann  
Herr Bernd Kösters  
Herr Thomas Schulze Temming  
Herr Franz Becks  
Herr Hans-Joachim Spengler  
Herr Ralf Flüchter  
Herr Dr. Rolf Sommer  

 

Sachkundiger Bürger gem. § 58 Abs. 3 GO NW: 
Herr Thomas Walbaum  

 

Mitglied gem. § 58 Abs. 1 Satz 11 GO NW: 
Herr Helmut Knüwer  

 

Vortragender Gast: 
Frau Prof. Lohaus zu TOP 1. 

 

Von der Verwaltung: 
Frau Marion Dirks  
Herr Rainer Hein nur Ortsbesichtigung 
Herr Boris Jakisch  
Herr Gerd Mollenhauer  
Frau Birgit Freickmann Schriftführerin 

 
 
Beginn der Sitzung: 17:00 Uhr 
Ende der Sitzung: 20:15 Uhr 
 
 

TAGESORDNUNG 

 

I. Öffentliche Sitzung 
 

1. Präsentation des räumlich-gestalterischen Leitbildes für die Innen-

stadt 
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 Frau Prof. Lohaus erläutert bei einem Rundgang durch die Innenstadt die 
Grundzüge des räumlich-gestalterischen Leitbildes. Dabei stellt sie an 
verschiedenen Stellen im Stadtgebiet die zusammen mit dem Arbeitskreis 
entwickelten Gestaltungsvorschläge vor.  
 
Bei der anschließenden Beratung im Kultursaal der Alten Landwirt-
schaftsschule stellt sie mittels Power-Point-Präsentation das auch auf der 
Homepage der Stadt Billerbeck einzusehende räumlich-gestalterische 
Leitbild detailliert vor.  
 
Herr Dübbelde weist eingangs darauf hin, dass es heute nicht um Details, 
sondern um die Grundzüge der Planung gehe.  
 
Herr Kortmann begrüßt das vorliegende räumlich-gestalterische Leitbild. 
Zu der von Frau Prof. Lohaus zur Diskussion gestellten Öffnung der Fuß-
gängerzone für Radfahrer vertrete er die Auffassung, dass die Situation 
in der Fußgängerzone durchaus ein Befahren durch Radfahrer zulasse. 
Zudem wäre es für Billerbeck eine Bereicherung, wenn die Fußgängerzo-
ne für Radfahrer und insbesondere für Touristen befahrbar wäre. Direkt 
vor den Geschäften müssten allerdings Fahrradparkplätze geschaffen 
werden, die noch in das Gesamtkonzept eingearbeitet werden müssten.  
 
Herr Knüwer regt an, auf dem Markt eine Anhebung der Straßenfläche 
vorzunehmen, um den Übergang zur Domplatte abzuschwächen. Des 
Weiteren handele es sich bei der Lilienbeck/Coesfelder- und Mühlenstra-
ße um Durchgangsstraßen. Woanders habe er gesehen, dass dort Tem-
po 20 ausgewiesen wurde und Fußgänger, Radfahrer und Durchgangs-
verkehr den Straßenraum gemeinsam nutzen. Es sollte geprüft werden, 
ob das auch in Billerbeck möglich wäre.  
 
Herr Becks erklärt, dass auch die SPD-Fraktion die Vorschläge für die 
Innenstadt begrüße. Das Leitbild sei eine gute Grundlage für weitere Ent-
scheidungen, auch hinsichtlich der Schaffung der Barrierefreiheit. Sicher-
lich könne das Leitbild nicht von heute auf morgen umgesetzt werden. 
Über die Gestaltung der Lilienbeck, Coesfelder- und Mühlenstraße und 
andere Details müsse später im Einzelnen noch entschieden werden.  
 
Herr Flüchter bezeichnet das Leitbild als konzeptionell durchdacht und 
sehr ansprechend. Das Befahren der Fußgängerzone durch Radfahrer 
sollte versuchsweise zugelassen werden. Außerdem sollte eine Möglich-
keit gefunden werden, das gesellschaftliche Billerbecker Leben auch in 
der Innenstadt darzustellen, indem Vereinen, Schulen, Nachbarschaften 
und anderen Institutionen die Möglichkeit gegeben wird, sich in der In-
nenstadt in gestalterisch ansprechender Form zu präsentieren. So könnte 
die Verbundenheit der Bewohner zu ihrer Innenstadt sichtbar gemacht 
werden.  
 
Herr Becks beantragt eine Änderung des Beschlussvorschlages. Das 
räumlich-gestalterische Leitbild sollte nicht beschlossen, sondern zur 
Kenntnis genommen werden und für die weitere Arbeit als Grundlage 
dienen.  
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Der Ausschussvorsitzende stellt den geänderten Beschlussvorschlag zur 
Abstimmung. Der Ausschuss fasst folgenden  
  

Beschlussvorschlag für den Rat: 
Das räumlich-gestalterische Leitbild für die Billerbecker Innenstadt wird 
zur Kenntnis genommen und soll Grundlage für die weitere Arbeit sein.  
  

Stimmabgabe: einstimmig  
 
  

2. Überarbeitung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes der 

Stadt Billerbeck und weitere Umsetzung des Konzeptes 
 Herr Mollenhauer begründet zunächst, warum die Maßnahmen des städ-

tebaulichen Entwicklungskonzeptes heute zur Diskussion gestellt werden.  
Hierzu wird auf die Ausführungen in der Sitzungsvorlage verwiesen.  
 
Der Rathausaufzug und die Umgestaltung der Schulhoffläche am Johan-
nisschulgebäude seien nun bereits auf Empfehlung der Bezirksregierung 
in den Bewilligungsantrag für 2013 eingearbeitet worden. Herr Mollen-
hauer betont, dass alle Maßnahmen in der Haushalts- und Finanzplanung 
enthalten seien. Tlw. fielen zwar höhere Kosten an als im Haushaltsplan 
eingeplant, auf der anderen Seite könne jedoch nach dem Gespräch bei 
der Bezirksregierung mit einem erhöhten Fördersatz von 60% gerechnet 
werden. Damit würden im Grunde genommen die Mehrkosten aufgefan-
gen, tlw. sogar mehr als aufgefangen.  
Weiter versichert er, dass wenn heute dem Förderantrag grundsätzlich 
zugestimmt werde, selbstverständlich die einzelnen Maßnahmen noch 
dem zuständigen Ausschuss zur Beratung vorgelegt werden.  
 
Herr Flüchter macht deutlich, dass sich seine Fraktion überfahren fühle. 
Über die heute vorgestellten Maßnahmen wollten sie noch einmal frakti-
onsintern beraten. Wünschenswert wäre es gewesen, wenn die Auswir-
kungen auf die Finanzplanung dargestellt worden wären, insbesondere 
im Hinblick auf den bestehenden Beschluss, in 2016 einen ausgegliche-
nen Haushaltsplan zu erreichen. Sofern heute im Block abgestimmt wer-
den soll, würden sie sich dagegen aussprechen. Gegen die Umgestaltung 
des Johannisschulhofes und den Rathausaufzug sei im Grunde nichts zu 
sagen, aber die Vorgehensweise sei verkehrt. Bevor Anträge gestellt 
werden, müssten die Schule und der Schul- und Sportausschuss beteiligt 
werden. Für den Rathausaufzug müssten 350.000,-- € aufgewandt wer-
den. Hierfür könne nach seiner Meinung an vielen anderen Stellen in der 
Stadt Barrierefreiheit sinnvoller umgesetzt werden als punktuell im Rat-
haus.  
 
Frau Dirks erläutert, dass ein integriertes Handlungskonzept mit Inhalten 
beschlossen werden müsse. Das Land fördere bekanntlich nicht mehr 
nach dem Gießkannenprinzip, sondern nur noch ganzheitliche Ansätze. 
Nach Gesprächen mit der Bezirksregierung hätte der Förderantrag unter 
Einhaltung enger Fristen überarbeitet werden müssen.  
 



 4 

Herr Flüchter hält dem entgegen, dass immer gesagt werde, dass Dis-
kussionen über die einzelnen Maßnahmen noch möglich seien und erst 
einmal das grundsätzliche Konzept beschlossen werden müsse. Wenn er 
den Beschlussvorschlag lese, dann solle heute das städtebauliche Ent-
wicklungskonzept beschlossen und die Maßnahmen in die Finanzplanung 
eingestellt werden, damit seien die Maßnahmen fix und nicht mehr zu 
ändern. Später werde dann argumentiert, dass es Zuschüsse gebe und 
man doch nicht dagegen sein könne.  
 
Herr Mollenhauer weist darauf hin, dass Maßnahmen erst dann umge-
setzt werden, wenn der Rat die Ausschreibung beschließe. Jetzt liege ein 
Konzept vor. Der Rat müsse sagen, in welche Richtung es gehen soll. 
Über den Rathausaufzug sei bereits im Jahr 2010 im Rahmen des Kon-
junkturpakets beraten worden. Damals sei die Verwaltung beauftragt 
worden, Fördermöglichkeiten zu eruieren. Jetzt bestehe die Chance, eine 
Förderung zu bekommen, ob das später noch möglich sei, wisse er nicht. 
Wenn der Aufzug oder die Umgestaltung des Johannisschulhofes nicht 
gewollt seien, müsse das deutlich gesagt werden. Dann hätte man sich 
aber auch das Geld für die Machbarkeitsstudie des Rathausaufzugs spa-
ren können.  
 
Herr Knüwer erklärt, dass er nachvollziehen könne, dass ein Beschluss 
notwendig sei, um eine Förderung zu bekommen. Er sei aber wie Herr 
Flüchter der Meinung, dass die Punkte noch einmal näher betrachtet 
werden müssen. Den Rathausaufzug habe er noch nie befürwortet. Bar-
rierefreiheit könne man auch auf andere Weise erreichen, indem z. B. 
publikumsintensive Fachbereiche im Erdgeschoss angesiedelt werden. 
Vielleicht könnte man das Ganze auch abschwächen und nicht als Rat-
hausaufzug definieren, sondern „Umbau des Rathauses zur Barrierefrei-
heit“. Dann könnte im Rahmen der Detailplanung immer noch entschie-
den werden, ob tatsächlich ein Aufzug eingebaut oder ein anderer Um-
bau vorgenommen wird.  
 
Frau Dirks gibt zu bedenken, dass das Rathaus ein öffentliches Gebäude 
ist und irgendwann alle öffentlichen Gebäude barrierefrei sein müssen. 
Des Weiteren würde für ein Bürgerbüro im Erdgeschoss zusätzliches 
Personal benötigt. Außerdem sei zu bedenken, dass ohne Aufzug auch 
keine städt. Mitarbeiter mit Handicaps eingestellt werden können. Men-
schen mit Behinderungen wollten selbstbestimmt leben. Heute müssten 
sie z. B. zum Trauzimmer die Treppe hinaufgetragen werden, damit sie 
an der Trauung ihrer Kinder teilnehmen können. Weil der Aufzug in das 
Konzept passe, bestehe die einmalige und seltene Chance ihn gefördert 
zu bekommen.  
 
Herr Brockamp hält dagegen, dass man nicht jedem Fördertopf hinterher 
laufen müsse. Das Konzept sei soweit in Ordnung, aber man müsse auch 
die Kosten sehen. Sicherlich wäre ein Rathausaufzug oder die Umgestal-
tung des Johannisschulhofes sinnvoll. Wobei er davon ausgehe, dass der 
Johannisschulhof mit geringeren Mitteln als jetzt veranschlagt, mit einer 
neuen Teerdecke versehen werden könne. Er beantrage, den Rathaus-
aufzug und die Umgestaltung des Johannisschulhofes aus dem Förder-
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antrag heraus zu nehmen. Dann könnte er dem Gesamtkonzept zustim-
men.  
 
Herr Becks pflichtet Herrn Flüchter bei, dass hier keine für Billerbeck weit-
reichenden Entscheidungen unter Zeitdruck getroffen werden können. 
Außerdem fehle es ihm an Transparenz seitens der Verwaltung. Über die 
Umgestaltung des Schulhofes in der jetzt vorgelegten Form sei hier noch 
nie gesprochen worden.  
 
Herr Mollenhauer bestätigt, dass der Aufzug und die Umgestaltung des 
Johannisschulhofes ursprünglich nicht im Förderantrag enthalten gewe-
sen seien. Nachdem seitens der Bezirksregierung die Möglichkeit einer 
Förderung signalisiert wurde, sei versucht worden, diese beiden Maß-
nahmen darzustellen. In der kurzen Zeit sei eine Beteiligung der Gremien 
nicht möglich gewesen.  
 
Herr Spengler merkt an, dass eigentlich die heutige Sitzung eingescho-
ben wurde, um über das räumlich-gestalterische Leitbild zu beraten. Nun 
sei dieser Tagesordnungspunkt hinzugekommen. Er wolle über jede ein-
zelne Maßnahme getrennt abstimmen, denn er sehe anders als Herr 
Brockamp einen Aufzug sehr wohl als erforderlich an.  
 
Herr Dübbelde stellt den Antrag des Herrn Spengler auf getrennte Ab-
stimmung zur Abstimmung.  

Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.  
 
Herr Walbaum erinnert daran, dass der Aufzug zum ersten Mal zur Dis-
kussion gestanden habe, als es um das Konjunkturpaket gegangen sei. 
Damals sei das Geld aber lieber in Wirtschaftswege investiert worden. 
Nichts desto trotz habe die CDU-Fraktion aber die Verwaltung beauftragt, 
Zuschüsse für den Aufzug zu eruieren. Jetzt sei eine Bezuschussung 
möglich. Er erinnere die CDU-Fraktion daran, dass sie damals einen Auf-
zug gewollt habe, hierzu sollte sie jetzt stehen. Im Hinblick auf ein selbst-
bestimmtes Leben Behinderter und Senioren sei der Rathausaufzug ein 
Muss.  
 
Auf Antrag von Herrn Flüchter wird die Sitzung von 19:50 – 20:00 Uhr 
unterbrochen.  
 
Nach Wiederaufnahme der Beratung weist Herr Mollenhauer zum Johan-
nisschulhof darauf hin, dass eine einfache Umgestaltung mit eigenen Mit-
teln auf jeden Fall teurer würde, als der bei einer Förderung aufzuwen-
dende Eigenanteil.  
 
Herr Brockamp hält dem entgegen, dass eine Herstellung mit geringeren 
Mitteln möglich sei und er sich vom Gegenteil nur überzeugen lasse, 
wenn dies seitens der Verwaltung mit konkreten Zahlen unterlegt werde.  
 
Herr Dübbelde lässt dann über die folgenden einzelnen Maßnahmen ge-
trennt abstimmen.  
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Beschlussvorschlag für den Rat: 
Das fortgeschriebene städtebauliche Entwicklungskonzept wird mit den 
nachstehenden Maßnahmen beschlossen. Die Verwaltung wird beauf-
tragt, entsprechend den Ausführungen im Sachverhalt die Förderanträge 
für die beschlossenen Maßnahmen zu stellen. Diese Maßnahmen sind im 
Haushalt 2014 sowie der Finanzplanung einzuplanen 
 

 Entwurfsplanung für den Neuausbau Lange Straße mit Kreu-
zungsbereich Lilienbeck/Coesfelder Straße und Verbindungswe-
gen, für den Markt und die Bahnhofstraße (von der Kirchstraße bis 
zum Markt) sowie Einzelmaßnahmen im Stadtumbaugebiet zur 
Herstellung der Barrierefreiheit 
Gesamtkosten: ca. 56.000,- Euro in 2013/2014 
 

Stimmabgabe:  einstimmig  
 

 Umbau der Spiel- und Schulhoffläche am Johannisschulgebäude 
Gesamtkosten 324.000,- Euro in 2014 
 

Stimmabgabe: 8 Nein-Stimmen, 1 Ja-Stimme, 2 Enthaltungen  
 

 Rathausaufzug 
Gesamtkosten 350.000,- Euro in 2013/2014 
 

Stimmabgabe: 3 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen  
 

 Citymanagement 
Gesamtkosten 283.000,- Euro in 2013 bis 2018 
 

Stimmabgabe: 8 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen  
 

 Verfügungsfond 
Gesamtkosten 50.000,- Euro in 2014 bis 2018 
 

Stimmabgabe: 6 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen  
 

 Planungskosten für das Regionale-2016-Projekt „Wohnen mit 
(Mehr-)Wert“  
Kosten 2014: ca. 50.000,- Euro 
 

Stimmabgabe: 8 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen  
 

 

 Umgestaltung der Fußgängerzone Lange Straße mit dem Kreu-
zungsbereich Lilienbeck/Coesfelder Straße und der Verbindungs-
wege einschließlich weiterer Planungskosten sowie Bauleitung 
Gesamtkosten ca. 1.200.000,- Euro in 2014/2015 
 

Stimmabgabe: einstimmig  
 

 Barrierefreier Umbau/Anpassungen im Bereich des Marktes 
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Gesamtkosten ca. 350.000,- Euro in 2014/2015 
 

Stimmabgabe: einstimmig  
 
Einzelmaßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit im übrigen 
Untersuchungsraum  
Gesamtkosten ca. 150.000,- Euro in 2014/2015 
 

Stimmabgabe: einstimmig  
 
Inszenierende und akzentuierende Innenstadtgestaltung durch die 
Erarbeitung und Umsetzung eines Lichtkonzeptes (in Ergänzung 
zum Funktionslicht) 
Gesamtkosten ca. 50.000,- Euro in 2014/2015 
 

Stimmabgabe: 5 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung  
 

  
 

3. Mitteilungen 

  
 
 

3.1. Wassereinbruch Zweifachturnhalle - Herr Mollenhauer 

 Herr Mollenhauer teilt mit, dass bei dem Starkregen am 20.06.2013 Was-
ser in die Zweifachturnhalle eingedrungen sei. Dabei sei Feuchtigkeit un-
ter den Hallenboden gezogen. Die Schadenshöhe lasse sich heute noch 
nicht beziffern. Die Halle stehe derzeit für den Schulsport nur einge-
schränkt zur Verfügung.  
  
 
 

4. Anfragen 

  
 
 

4.1. Freihalten von Wegen in der Fußgängerzone - Herr Walbaum 

 Herr Walbaum bittet die Verwaltung, die Geschäftsinhaberin von „Hand 
und Fuß“ in der Münsterstraße darauf hinzuweisen, dass ein Fußweg 
freigehalten werden müsse. Nicht nur für Rollstuhlfahrer, sondern auch 
für Senioren sei der Weg durch Aufsteller u. a. versperrt. Er habe die In-
haberin hierauf angesprochen, sie sei aber völlig uneinsichtig.  
 
Frau Dirks sagt zu, entsprechende Maßnahmen zu veranlassen.  
  
 
 

4.2. Geschwindigkeitsmessgerät - Herr Kortmann 

 Herr Kortmann erinnert an seine Nachfrage vom März d. J., ob das Ge-
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schwindigkeitsmessgerät an der Straße „Zu den Alstätten“ aufgestellt 
werden könne.  
 
Frau Dirks weist darauf hin, dass das Gerät derzeit an der Straße „Ha-
gen“ die Geschwindigkeit messe und sie davon ausgehe, dass es in Kür-
ze an der Straße „Zu den Alstätten“ aufgehängt werde.  
 
Herr Becks vermutet, dass der Akku des Gerätes nicht in Ordnung ist, 
weil zurzeit am Hagen keine Geschwindigkeit angezeigt werde.   
Verwaltungsseitig wird Überprüfung zugesagt, aber auch darauf hinge-
wiesen, dass das Gerät manchmal aufgehängt werde, ohne dass eine 
Anzeige erfolgt. Die Geschwindigkeit werde aber trotzdem gemessen.  
 
  
 
 

 
 
 
 
  Jochen Dübbelde       Birgit Freickmann  
  Ausschussvorsitzender     Schriftführerin  
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